
Teilnahmebedingungen zum Wettbewerb „Machen Medien Meinung?“ 
 

Der Wettbewerb „Machen Medien Meinung?“ ist eine Aktion von Teachtoday, eine Initiative der Deut-

schen Telekom AG („Telekom“). Die Abwicklung und technische Realisierung des Wettbewerbs erfolgt 

durch das Projektbüro Teachtoday, c/o Helliwood media & education im Förderverein für Jugend und 

Sozialarbeit e.V., Marchlewskistraße 27, 10243 Berlin. Für den Wettbewerb und die Teilnahme gelten aus-

schließlich die nachstehenden Teilnahmebedingungen.  

 

 

§ 1. Teilnahmeberechtigung und Teilnahmevoraussetzungen  

 

1.1. Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig von einem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen. Mit 

der Teilnahme am Wettbewerb akzeptiert der Benutzer diese Teilnahmebedingungen. 

 

1.2. Die aktive Teilnahme am Wettbewerb umfasst die Ideeneinreichung.   

 

1.2.1. Zur aktiven Teilnahme berechtigt sind Gruppen, die aus mindestens fünf Kindern und Jugendlichen 

im Alter von 9 bis 14 Jahren bestehen (nachstehend auch „minderjährige Gruppenteilnehmer“) und von 

einer volljährigen Person begleitet werden (z. B. Lehrkraft, Pädagoge, Sozialarbeiter, Eltern, Großeltern). 

Die Anmeldung zur Teilnahme erfolgt durch den volljährigen erwachsenen Begleiter mit Wohnsitz in 

Deutschland. Er gilt als Teilnehmer („Teilnehmer“ oder „aktiver Teilnehmer“) des Wettbewerbs.  

 

1.2.2. Die aktive Teilnahme erfordert, dass der Teilnehmer die Idee der Teilnehmergruppe mit einem aus-

sagekräftigen Titel, einer kurzen Textbeschreibung und einem selbst gewählten, aus dem bereitgestellten 

Bilderpool generierten Bildes skizziert. Der Teilnehmer muss weiter Angaben zu seiner Einrichtung sowie 

der Teilnehmergruppe machen. Von dem Teilnehmer bereitzustellende Angaben zu Vornamen, Nachna-

men und gültiger E-Mail-Adresse werden nicht publiziert.  

Nach der Einreichung der Idee über das Formular auf der Webseite www.teachtoday.de wird das Projekt 

zum Beginn der Voting-Phase (siehe unten, 2.2) auf den Onlinepräsenzen der Initiative Teachtoday 

(www.teachtoday.de, www.scroller.de, Facebook-Fanpages Teachtoday und Scroller) veröffentlicht. Nach 

der Veröffentlichung kann der Teilnehmer keine Änderungen mehr an der Einreichung vornehmen. Jeder 

aktive Teilnehmer darf an dem Wettbewerb nur einmal teilnehmen, d. h. nur eine Idee einreichen. 

 

1.3. Die passive Teilnahme erfolgt durch Abgabe einer Stimme für eine Idee auf der Seite 

www.teachtoday.de während der Voting-Phase. Jeder passive Teilnehmer darf pro Tag einmal abstimmen. 

Ein einmal abgegebenes Voting kann nicht zurückgenommen werden. 

 

1.6. Die Prüfung der Identität des Teilnehmers bleibt ausdrücklich vorbehalten. Falsche Angaben eines 

Teilnehmers hinsichtlich seiner Identität sowie Maßnahmen eines Teilnehmers, die dazu geeignet sind, 

über die in den vorliegenden Teilnahmebedingungen beschriebenen Vorgänge zu täuschen, diese zu 

verfälschen oder zu stören oder ein entsprechender Versuch hierzu, haben den Ausschluss des Teilneh-

mers vom Wettbewerb und das Erlöschen jedweder Gewinnansprüche zur Folge. Ferner behält sich die 

Telekom im Falle durch Manipulation begünstigter Teilnehmer deren Ausschluss oder andere Maßnahmen 

vor. 

 

 

§ 2. Durchführung des Wettbewerbs 

 

2.1. Einreichung: Die Einreichungs-Phase beginnt am 24.04.2017 und endet am 04.06.2017 um 23:59 Uhr. 

Nur Ideen, die bis zu diesem Datum eingegangen sind und die Vorgaben dieser Teilnahmebedingungen 

http://www.wirtschaftswerkstatt.de/Glossar/D/42/Dienstleistung


 

erfüllen, nehmen an dem Wettbewerb teil. Das Projektbüro Teachtoday behält sich vor, alle hochgelade-

nen Beiträge zu prüfen und einen Beitrag ggf. in Übereinstimmung mit Ziffer 4 auszuschließen. Spätere 

Einträge werden bei der Auslosung, unabhängig davon, worauf die Verspätung zurückzuführen ist, nicht 

mehr berücksichtigt. Telekom und die Initiative Teachtoday haften nicht für technische Störungen gleich 

welcher Art, insbesondere Ausfälle des Telefonnetzes, des Netzwerks, der Elektronik oder der Computer, 

oder andere Umstände, die zu einem verspäteten Eingang der Teilnahmenachricht führen (vgl. §2 Absatz 

(3) der Nutzungsbedingungen unter http://www.teachtoday.de/66_Nutzungsbedingungen.htm). 

 

2.2. Voting: Die offene Voting-Phase beginnt am 03.06.2017 und endet am 18.06.2017 um 23:59 Uhr. 

Während der Voting-Phase können die passiven Teilnehmer (vgl. 1.5) Stimmen für eine Idee abgeben. 

Eine passive Teilnahme ist nur während der Voting-Phase möglich. Nach Abschluss der Voting-Phase 

werden die sechs Teilnehmergruppen, deren Idee die meisten Voting-Stimmen erhalten haben, zu den 

Finalistenteams erklärt. Die Gewichtung der Voting-Stimmen unter den sechs Finalistenteams ist nicht 

ausschlaggebend für den weiteren Verlauf des Wettbewerbs.  

Die Teilnehmer werden zeitnah nach ihrer Ermittlung per E-Mail unter Verwendung der bei der Anmel-

dung gemachten Angaben für den Wettbewerb benachrichtigt. Die Teilnehmer haben den Erhalt der Be-

nachrichtigung unverzüglich dem Projektbüro Teachtoday gegenüber schriftlich zu bestätigen. Andern-

falls ist die Initiative Teachtoday berechtigt, einen neuen Finalisten zu ermitteln. 

 

2.3. Umsetzung: Die Finalistenteams setzen ihre Idee eigenständig bis zum 15.10.2017 um. Unterstützend 

erhalten sie vom Projektbüro Teachtoday eine Box mit Materialien. Die Box wird per Post an die bei der 

Wettbewerbsanmeldung angegebene Adresse versandt. Zusätzlich führt das Projektbüro Teachtoday ein 

Training bei jedem Finalistenteam vor Ort durch. Mit dem Training werden die Teams auf ihre Präsentati-

on beim Finale „Summit for Kids“ vorbereitet.  

Die individuelle Terminabsprache und sonstige Kommunikation erfolgt direkt zwischen dem Projektbüro 

Teachtoday und dem Teilnehmer. Im Vorfeld der Umsetzungsphase stellt das Projektbüro Teachtoday 

dem Teilnehmer Formulare zur Verfügung, mit denen die Einwilligung der Erziehungsberechtigten/Eltern 

der minderjährigen Gruppenteilnehmer eingeholt wird. Die Einwilligung umfasst die Erlaubnis zur Projekt-

teilnahme sowie die Freigabe einer öffentlichen Dokumentation des entstehenden Projekts (z. B. Foto- 

und Filmaufnahmen, redaktionelle Artikel) durch die Initiative Teachtoday. Das schriftliche Einverständnis 

der Erziehungsberechtigten/Eltern ist dem Projektbüro Teachtoday durch den Teilnehmer nachzuweisen. 

 

2.4. Finale „Summit for Kids“: Der Teilnehmer verpflichtet sich mit seinem Finalistenteam zur Teilnahme 

am Finale „Summit for Kids“. Das Finale „Summit for Kids“ findet voraussichtlich am Donnerstag, den 

09.11.2017 in der Zentrale der Deutschen Telekom in der Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn statt. Die 

Finalistenteams, bestehend aus dem Teilnehmer und den minderjährigen Gruppenteilnehmern, präsentie-

ren ihre im Wettbewerbsverlauf umgesetzte Idee vor einem Publikum und einer fachkundigen Jury. Die 

Gewinner des Wettbewerbs werden von dem Publikum sowie der Jury bestimmt.  

Die entstehenden Fahrt- und Übernachtungskosten für die Teilnahme am „Summit for Kids“ werden für 

eine Gruppe von maximal 32 Personen bei Vorlage der Originalbelege erstattet. Es ist darauf zu achten, 

dass die Höhe der Kosten so gering wie möglich zu halten ist. Daher sind die Kosten vor Antritt der Reise 

von der Projektbüro Teachtoday bzw. der Telekom freizugeben.  

Der Teilnehmer übernimmt die Personenfürsorge und umfängliche Haftung für sämtliche minderjährige 

Gruppenteilnehmer für die gesamte Dauer der Reise. Der Teilnehmer muss von den Erziehungsberechtig-

ten/Eltern seines Finalistenteams, bestehend aus den minderjährigen Gruppenteilnehmern, zur Begleitung 

bevollmächtigt sein. Die Vollmachten der Erziehungsberechtigten/Eltern sind dem Projektbüro Teachtod-

ay nachzuweisen. Eine Vorlage für die Vollmacht wird vom Projektbüro Teachtoday bereitgestellt.  

 

http://www.teachtoday.de/66_Nutzungsbedingungen.htm


 

2.5. Die Gewinner verpflichten sich, die Umsetzung ihrer Projektidee medial zu dokumentieren (Fotos, 

Film etc.) und die Dokumentation für die Veröffentlichung auf den Onlinepräsenzen der Initiative Teach-

today zur Verfügung zu stellen.  

 

2.6. Folgende Preise werden im Rahmen des Wettbewerbs ausgeschrieben: 

Hauptgewinn: Treffen und Videodreh mit YouTuber Max Oberüber inkl. Übernahme der Reisekosten nach 

vorheriger Freigabe des Projektbüros Teachtoday bzw. Telekom. Die Voraussetzungen werden im Einzel-

nen von dem Projektbüro Teachtoday bzw. Telekom vorgegeben. Es gilt insbesondere, dass die Gewinner 

von einer volljährigen Begleitperson begleitet werden, der von den Erziehungsberechtigten/Eltern der 

Minderjährigen zur Begleitung bevollmächtigt. Dies ist dem Projektbüro Teachtoday bzw. der Telekom 

vorab schriftlich nachzuweisen. Die Begleitperson übernimmt die Personenfürsorge und umfängliche Haf-

tung für sämtliche Minderjährige für die gesamte Dauer der Reise. 

2. Platz: 500 Euro für die Gruppenkasse 

3. Platz: 300 Euro für die Gruppenkasse 

4. bis 6. Platz: Besuch des Medienparcours der Initiative Teachtoday in der eigenen Einrichtung 

 

2.7. Die Preise sind nicht übertragbar. Der Gewinner akzeptiert notwendige Änderungen des Gewinns, die 

durch außerhalb des Einflussbereichs des Veranstalters des Wettbewerbs liegende Faktoren bedingt sind. 

 

 

§ 3. Zusicherung und Einwilligung 

 

3.1. Jeder aktive Teilnehmer erklärt für sich mit dem Upload sowie einer Veröffentlichung der von ihm 

bereitgestellten Inhalte auf den Onlinepräsenzen der Initiative Teachtoday einverstanden. Das umfasst 

Angaben zur Teilnehmergruppe (Gruppenart, Altersverteilung der Teilnehmergruppe), Angaben zur Ein-

richtung (Name, Stadt) sowie die eingereichte Idee (Titel, Ideenbeschreibung). Die Inhalte werden im zeit-

lichen Rahmen des Online-Votings veröffentlicht. 

 

3.2. Jeder aktive Teilnehmer garantiert, ausschließlich Material zu verwenden, das in keiner Weise in die 

Rechte Dritter eingreift (insbesondere Urheberrechte, gewerbliche Schutzrechte oder Persönlichkeitsrech-

te) oder das gegen geltendes Recht verstößt. Soweit Rechte Dritter bestehen, ist der Teilnehmer verpflich-

tet, die notwendige Zustimmung des Dritten einzuholen. Der Teilnehmer verpflichtet sich weiter dazu, die 

geltenden Strafgesetze und Jugendschutzbestimmungen zu beachten und keine rassistischen, pornografi-

schen, obszönen, beleidigenden oder für Minderjährige ungeeigneten Inhalte zu verbreiten oder darzu-

stellen. Der Teilnehmer stellt in Bezug auf eigene Verstöße sowie für Verstöße eines minderjährigen Grup-

penmitgliedes das Projektbüro Teachtoday und die Telekom von sämtlichen Ansprüchen Dritter und da-

mit zusammenhängender Kosten wegen Verletzung von Rechten dieser frei.  

 

 

§ 4. Änderungen des und Ausschluss vom Ideenwettbewerb 

 

4.1. Die Leistungen des Wettbewerbs sind nicht verhandelbar, umtauschbar oder übertragbar. Die Ertei-

lung von Gutschriften oder eine Auszahlung der Leistungen in bar ist ausgeschlossen.  

 

4.2. Die Initiative Teachtoday behält sich das Recht vor, die Leistungen durch andere Leistungen in einem 

ähnlichen Wert zu ersetzen, sofern die genannten Leistungen aus Gründen, die außerhalb des Verantwor-

tungsbereichs der Initiative  Teachtoday liegen, nicht erbracht werden können. 

 

4.3. Die Initiative Teachtoday ist berechtigt, Teilnehmer vom diesem Wettbewerb auszuschließen, die ge-

gen die Teilnahmebedingungen verstoßen oder unrichtige Personenangaben machen, sich unlauterer 
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Hilfsmittel bedienen und/oder versuchen, an dem Wettbewerb mehrfach teilzunehmen oder die Rangliste 

zu manipulieren. Ebenso können Beiträge mit sittenwidrigen, gesetzeswidrigen, kriminellen oder sonsti-

gen strafrechtlichen oder haftungsrechtlichen oder auch thematisch unpassenden Inhalten vom Wettbe-

werb ausgeschlossen werden.  

 

4.4. Liegt ein Ausschlussgrund vor, ist die Initiative Teachtoday – auch nachträglich – berechtigt, Leistun-

gen abzuerkennen und bereits erbrachte Leistungen zurückzufordern bzw. Wertersatz zu verlangen. 

 

§ 5. Haftung 

Die Initiative Teachtoday übernimmt keine Haftung dafür, dass die Aktions-Seite und etwaige Links ver-

fügbar und von den Teilnehmern technisch fehlerfrei und vollständig abrufbar sind. Insbesondere wird 

innerhalb der gesetzlichen Grenzen keine Haftung für Schäden und Verluste oder Löschungen von Daten, 

die sich aus technischen Störungen oder Verzögerungen, Viren oder ähnlichen Gründen ergeben, über-

nommen. Die Telekom und die Initiative Teachtoday übernehmen keinerlei Haftung für die An- und Abrei-

se zu dem „Summit for Kids“. 

Der Teilnehmer muss von den Erziehungsberechtigten/Eltern aller minderjährigen Teilnehmer seiner 

Gruppe zur Begleitung beim Finale „Summit for Kids“ bevollmächtigt sein. Dies ist dem Projektbüro Te-

achtoday bzw. der Telekom vorab schriftlich nachzuweisen. Der aktive Teilnehmer übernimmt insoweit die 

Personenfürsorge und umfängliche Haftung für sämtliche minderjährige Begleitpersonen für die gesamte 

Dauer der Reise.  

Der aktive Teilnehmer verpflichtet sich in Bezug auf die vorstehenden Regelungen, das Teachtoday Pro-

jektbüro bzw. die Telekom von allen etwaigen Ansprüchen Dritter, darunter insbesondere auch solche der 

minderjährigen Gruppenteilnehmer bzw. deren Erziehungsberechtigten/Eltern, einschließlich sämtlicher 

damit zusammenhängender Kosten, freizustellen, es sei denn, diese beruhten auf grob fahrlässigem oder 

vorsätzlichem Handeln des Teachtoday Projektbüros bzw. der Telekom. 

Jegliche Haftung des Teachtoday Projektbüros bzw. der Telekom im Zusammenhang mit der Aktion ist 

ausgeschlossen, es sei denn, der betreffende Schaden beruht auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässi-

gen Vertragsverletzung durch die Telekom bzw. das Teachtoday Projektbüro oder ihrer Erfüllungsgehilfen. 

Diese Beschränkung gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund-

heit. 

 

 

§ 6. Datenschutz 

 

6.1. Bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten des Teilnehmers beach-

tet die Initiative Teachtoday stets die datenschutzrechtlichen Vorgaben.  

 

6.2. Mit der Teilnahme an dem Ideenwettbewerb erklärt der Teilnehmer seine Einwilligung, dass seine 

personenbezogenen Daten (Name, Einrichtung, E-Mail-Adresse und Telefonnummer) von der Initiative 

Teachtoday für die Durchführung des Wettbewerbs (insbesondere Auswertung, Ermittlung und Benach-

richtigung der Finalisten bzw. Gewinner, Gewinnabwicklung) gespeichert, verwendet und gegebenenfalls 

an etwaige Kooperationspartner zum Zwecke der Durchführung des Wettbewerb weitergeleitet werden. 

Der Teilnehmer ist berechtigt, diese Einwilligung während der Durchführung des Wettbewerbs jederzeit 

durch eine Erklärung per E-Mail mit dem Betreff „Teachtoday-Wettbewerb: Machen Medien Meinung?“ an 

kontakt(at)teachtoday.de zu widerrufen und somit von der Teilnahme an dem Wettbewerb zurückzutre-

ten. 
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§ 7. Sonstiges 

 

7.1. Die Initiative Teachtoday ist berechtigt, den Wettbewerb vorzeitig zu beenden oder die Teilnahmebe-

dingungen zu ändern. Dies gilt insbesondere für Fälle höherer Gewalt und für den Fall, dass eine ord-

nungsgemäße Durchführung des Wettbewerbs aus technischen und/oder rechtlichen Gründen nicht ge-

währleistet werden kann. Bei einer Änderung der Teilnahmebedingungen wird der Teilnehmer umgehend 

per E-Mail über diese in Kenntnis gesetzt; dem Teilnehmer wird eine angemessene Frist eingeräumt, bin-

nen derer er den neuen Teilnahmebedingungen widersprechen kann. Die geänderten Teilnahmebedin-

gungen gelten als genehmigt, wenn der Teilnehmer nicht innerhalb der genannten Frist widerspricht. Der 

Teilnehmer darf sein Einverständnis nicht ohne wesentliche Gründe verweigern. 

 

7.2. Jegliche Schadenersatzverpflichtung gegen die Telekom oder die Initiative Teachtoday und deren 

Organe, Angestellten und Erfüllungsgehilfen aus oder im Zusammenhang mit dem Wettbewerb, gleich 

aus welchem Rechtsgrund, ist, soweit gesetzlich zulässig, auf Fälle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 

beschränkt.  

 

7.3. Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder wer-

den, so berührt dies nicht die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen. Eine unwirksame Bestimmung ist 

durch eine solche zu ersetzen, die rechtlich möglich ist und der unwirksamen inhaltlich am nächsten 

kommt. Entsprechendes gilt für eventuelle Regelungslücken. 

 

7.4. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 

7.5. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 


